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BFH-Leitsatz-Entscheidungen 
 

1. Erbschaftsteuer: Rückwirkung der Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG auf 
den 01.07.2016 
Urteil vom 20.11.2025, Az: II R 7/23  

2. Verfahrensrecht: Aussetzung der Vollziehung im Rahmen des § 50d Abs. 9 
Satz 4 EStG 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: VI B 44/25 (AdV)  

3. Umsatzsteuer: Tiersehnen und Tiermägen 
Urteil vom 20.01.2026, Az: VII R 19/24  

4. Kirchensteuerpflicht: Nachweis des Wiedereintritts in Kirche 
Urteil vom 30.10.2025, Az: X R 28/22  

 
 
Urteile und Beschlüsse:

1. Erbschaftsteuer: Rückwirkung der Anwendung des § 13b Abs. 10 ErbStG auf 
den 01.07.2016 
Urteil vom 20.11.2025, Az: II R 7/23 
Bei der Anwendung des § 13b Abs. 10 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 (BGBl I 
2016, 2464) ab dem 01.07.2016 auf Schenkungen, die vor der Verkündung der Neu-
fassung des Gesetzes am 09.11.2016 erfolgt sind, handelt es sich um eine verfassungs-
rechtlich zulässige echte Rückwirkung. 
 

  
2. Verfahrensrecht: Aussetzung der Vollziehung im Rahmen des § 50d Abs. 9 Satz 4 

EStG 
Beschluss vom 04.03.2026, Az: VI B 44/25 (AdV) 
Keine Aussetzung der Vollziehung trotz ernstlicher Zweifel am Anwendungsbereich 
des § 50d Abs. 9 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes , wenn und soweit eine Saldie-
rung zulasten des Steuerpflichtigen zu erfolgen hat. 
 

  
3. Umsatzsteuer: Tiersehnen und Tiermägen 

Urteil vom 20.01.2026, Az: VII R 19/24 
1. Getrocknete und zerteilte Straußenmägen sind unabhängig von ihrer Genießbarkeit 
in Pos. 0504 der Kombinierten Nomenklatur (KN) einzureihen. Sie unterliegen nicht 
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, weil Strauße nach der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 Nr. 
1 und 2 des Umsatzsteuergesetzes nicht als Hausgeflügel gelten. 
 
2. Pferdesehnen, Straußenkniesehnen, Hirschsehnen und Straußensehnen unterliegen 
dann dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, wenn sie als genießbare Schlachtnebener-
zeugnisse angesprochen werden können. Sie sind genießbar, wenn sie aufgrund ihrer 
objektiven Merkmale und Eigenschaften zur menschlichen Ernährung geeignet sind. 
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3. Aus der Nennung von Sehnen in Unterpos. 0511 99 10 KN ergibt sich nicht, dass 
Sehnen generell als ungenießbar gelten. 
  
 

  
4. Kirchensteuerpflicht: Nachweis des Wiedereintritts in Kirche 

Urteil vom 30.10.2025, Az: X R 28/22 
1. An die Feststellungen des Finanzgerichts zu Bestand und Inhalt innerkirchlicher 
Bestimmungen ist der Bundesfinanzhof als Revisionsinstanz wie an eine Tatsachen-
feststellung gebunden ( § 155 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung i.V.m. § 560 der Zi-
vilprozessordnung ). Die Bindungswirkung entfällt, soweit die erstinstanzlichen Fest-
stellungen auf einem nur kursorischen Überblick über die zu behandelnde Materie be-
ruhen. 
 
2. Die Finanzgerichte dürfen sich bei ihren Ermittlungen zum innerkirchlichen Recht 
regelmäßig nicht damit begnügen, den Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen zu 
ermitteln und wiederzugeben. Sie müssen das innerkirchliche Recht vielmehr so an-
wenden, wie es die maßgeblichen innerkirchlichen Stellen auslegen und anwenden. 
 
3. Das gilt auch für die innerkirchlichen Regelungen über den Wiedereintritt eines ehe-
maligen Kirchenmitglieds, da die Bestimmungen über den Kirchenein- und Kirchen-
austritt zu den "eigenen Angelegenheiten" der Religionsgesellschaften im Sinne von 
Art. 140 des Grundgesetzes , Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung gehören. Daher 
ist die Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft mit Wirkung für den weltlichen 
Bereich grundsätzlich nach den Regeln der jeweiligen Religionsgemeinschaft zu beur-
teilen (s.a. Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 17.12.2014 - 2 BvR 278/11 
, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2015, 892, Rz 37, m.w.N., und vom 
20.01.2022 - 2 BvR 2467/17 , Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht - Rechtspre-
chungs-Report 2022, 361, Rz 25). 
  
  

 

 


